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Schutz bei verkauften
Immobilienkrediten

Steffen Preißler

Der Bundesgerichtshof (BGH)
hat den Schutz von Immobilien-
eigentümern gegen eine schnel-
le Zwangsvollstreckung aus ver-
kauften Immobilienkrediten
verbessert. Bei der Umschrei-
bung des Vollstreckungstitels
auf den neuen Grundschuld-
gläubiger müsse der Notar oder
Rechtspfleger prüfen, ob der
Darlehenskäufer alle Rechte
und Pflichten aus dem ur-
sprünglichen Kreditvertrag
iibernimmt, urteilten die obers-
ten Richter (Az.: XI ZR 2OO/09\.
Nur dann habe der neue lftedit-
eigentümer das Recht, Ansprü-
che aus der Grundschuld zu
vollstrecken.,,Die Entscheidung
zeigt, wie Schuldner bei Darle-
hensverkäufen geschützt wer-
den können", sagte der Vorsit-
zende des Bankensenats, Ulrich
Wiechers, bei der Urteilsver-
kündung. Neue Gläubiger kön-
nen so keine schnelle Zwangs-
vollstreckung vornehmen.

Bisher konnten die Käufer von
Ifuediten sehr schnell das Eigen-
tum des Schuldners pfänden.
Darauf beruht das Geschäfts-
modell der Kreditaufkäufer. Fi-
nanzinvestoren, die keine Ban-
ken sind, erwerben Ifuedite im
Paket von Banken mit einem ho-
hen Abschlag und streben dann
eine schnelle Verwertung der
Kredite an. Diese Gesellschaften
sind nicht an der Weiterführung
des Ituedits tiber viele Jahre in-
teressiert, sondern wollen die
erworbene Forderung schnell
zu Geld machen.

Nach einer Studie des Insti-
tuts füLr Finanzdienstleistungen
hatten deutsche Banken und
Sparkassen bis zum Jahr 2008
Immobilienkredite über 15 Mil-
liarden Euro ohne Zustimmung
der Kunden weiterverkauft.
Darunter waren auch Kredite
von Kunden. die ihre Raten im-
mer pünktlich bezahlt hatten.

Der Kredit kann auch fällig
gestellt werden, ohne dass der
Immobilieneigentümer im Zah-
lungsverzug ist. Nur eine soge-

nannte Sicherungsabrede ver-
hindert, dass die Bank bei frist-
gerechter Zahlung jederzeit da-
von Gebrauch machen kann.
Außerdem gibt es in den Verträ-
gen mit der Bank häufig Stun-
dungsklauseln oder einen Voll-
streckungsaufschub, sodass ei-
ne Zwangsvollstreckung nicht
möglich ist. Bis 2008 konnten
sich Ifteditaufkäufer damit her-
ausreden, dass diese Siche-
rungsabrede für sie nicht gilt.

Der BGH entschied wie in frü-
heren Fällen, dass der Kredit-
verkauf an sich zulässig ist.
Auch die Zwangsvollstreckung
aufgrund der foimularmäßigei
Unterwerfungserklärung hat
der Senat als zulässig angese-
hen. Das Urteil des ndH gilt ftir
Alt- wie Neuverträge. Es ist aber
besonders wichtig für Iftedit-
verträge, die vor 2008 abge-
schlossen wurden.

Denn der Wildwuchs beim
Kreditverkauf wurde 2008
durch das Risikobegrenzungs-
gesetz eingeschränkt. Beim Ab-
schluss müssen Verbraucher
ausdrücklich informiert wer-
den, dass die Kreditforderung
ohne Zustimmung verkauft wer-
den kann. Eine Kündigung ist
nur möglich, wenn der Kredit-
nehmer mit mindestens zwei
aufeinanderfolgenden Raten im
Rückstand ist. Dieser muss min-
destens 2,5 Prozent des Darle-
hensbetrages ausmachen. An
diese Regelung müssen sich
auch Kreditaufkäufer halten.
Allerdings kann die Bank den
Kredit nach wie vor kündigen,
wenn sich die Vermögensver-
hältnisse des Schuldners ver-
schlechtern, zum Beispiel, wenn
das Grundstück an Wert ver-
liert.

Eine Grundschuld muss im-
mer mit sechsmonatiger Frist
gekündigt werden. Damit ist
ausgeschlossen, dass die Grund-
schuld fristlos gekündigt wird.
Das hat zwar die Situation der
Verbraucher entscheidend ver-
bessert. Am sichersten sind sie
jedoch, wenn sie einen lftedit-
geber auswählen, der einen
Ift editverkauf ausschließt.


